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Mythen zur

Bedarfsorientierten Mindestsicherung

� Sozialhilfe/BMS erreicht alle, die einkommensarm sind

� „Bedarfsorientierte Mindestsicherung“ macht alles besser

� Die BMS bringt massive Leistungsverbesserungen

� Die Reform der Sozialhilfe zur BMS ist teuer

�
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Sozialhilfe/BMS erreicht alle, die 
einkommensarm sind?
„Mit der bedarfsorientierten Mindestsicherung kann Armut in 
Österreich wirksam entgegengewirkt werden.“

Sozialhilfedichte 2007:
Wie viele Einkommensarme kamen auf eine Person, die eine

Leistung der offenen Sozialhilfe erhalten hat?
(ohne AusgleichszulagenbezieherInnen)
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Lesehilfe: Auf Basis der verfügbaren Daten kann gesagt werden, dass 
im Burgenland auf eine Person, die unter der Armutsgrenze lebt und 
Sozialhilfe bezieht, mindestens 15 und maximal 43 weitere Personen 
kommen, für die das nicht der Fall ist.
Da die maximal mögliche Sozialhilfeleistung i.d.R. unter der 
Ausgleichszulage liegt, wurden die AusgleichszulagenbezieherInnen 
aus der Zahl der Einkommensarmen herausgerechnet. Allerdings 
haben AusgleichszulagenbezieherInnen in einigen Bundesländern 
Anspruch auf Leistungen aus Mitteln der Sozialhilfe.

Quelle: EU-SILC 2008 (Daten f. 2007), Sozialhilfe-Statistik 2007, Statistik d.   

AusgleichszulagenbezieherInnen per Dez. 2007
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Sozialhilfe/BMS erreicht alle, die 
einkommensarm sind?

�Sozialhilfe erreicht längst nicht alle, die 
einkommensarm sind – daran wird die 
„Bedarfsorientierte Mindestsicherung“ (BMS) 
wenig ändern.

� Einkommensarme: nicht alle haben Anspruch auf 
Sozialhilfe bzw. BMS

• die Sozialhilfe/BMS-Grenze ist niedriger als die Armutsgrenze 
nach EU-SILC – wer für die EU-SILC-Statistik arm ist, muss es für 
die Sozialhilfe nicht sein (z.B. AusgleichszulagenbezieherInnen)

• teilweiser Ausschluss v. MigrantInnen: z.B. Wien: kein 
Rechtsanspruch für rechtmäßig Niedergelassene ohne 
Daueraufenthaltstitel
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Sozialhilfe/BMS erreicht alle, die 
einkommensarm sind?

� Gründe f. Nicht-Inanspruchnahme trotz Anspruch:

• Informationsmangel

• Scham, Angst v. Stigmatisierung

• Nicht akzeptable Bedingungen 
(Vermögensverwertungsbestimmungen, z.B. grundbüchliche
Sicherstellung d. Eigenheims / Einklagen v. Unterhaltsansprüchen, 
…) � ändern sich durch BMS nicht oder nur teilweise!

• Zustehende Leistung zu gering, lohnt „Aufwand“ nicht

• Mängel im Vollzug
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Sozialhilfe/BMS erreicht alle, die 
einkommensarm sind?

� nur Annäherungen möglich, wie viele Anspruchsberechtigte 
Sozialhilfe nicht erhalten

• Armutszahlen nach EU-SILC: basieren auf Stichprobe �
Hochrechnungen � statistische Schwankungsbreite

• Daten der Statistik Austria zu Sozialhilfe-BezieherInnen: den von 
den Ländern übermittelten Zahlen ist nicht zu entnehmen, ob es 
sich um Personen oder Fallzahlen handelt � kann sein, dass 
einzelne Personen mehrmals gezählt wurden � dann würde die 
Zahl der unterstützten Personen überschätzt.
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„Bedarfsorientierte Mindestsicherung“
macht alles besser?

„Blinder Fleck“ Sozialhilfe-Vollzug: Studie der Armutskonferenz zeigt 
schwere, z.T. rechtswidrige Missstände, z.B:

� nur 65% der sozialen NPOs berichten, dass Aufstockung des 
Haushaltseinkommens bis zur Richtsatzhöhe „die allgemeine Regel“ ist, 
obwohl VfGH Unterschreitung nur im Falle „begründeter Sanktionen“ erlaubt. 

� 50% der sozialen NPOs berichten, dass „grundsätzlich“ oder „sehr häufig“
einmalige Sozialhilfe-Leistungen gewährt werden � deutet darauf hin, dass 
Sozialhilfe längst nicht selbstverständlich für die Dauer der Notlage gewährt 
wird.

� 25% der sozialen NPOs berichten, dass Familienbeihilfe als anrechenbares 
Einkommen gewertet wird, obwohl das nicht zulässig ist.

� 51% Personen der sozialen NPOs berichten, dass Personen mit AMS-Sperre
Sozialhilfe grundsätzlich verwehrt wird, obwohl das Sozialamt die 
Arbeitswilligkeit in solchen Fällen eigenständig prüfen muss.
Quelle: Die Armutskonferenz (2008) 

„Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist eine neue Sozialleistung 
moderner Prägung, die auf die neuen sozialen Herausforderungen der Zeit 
zugeschnitten ist.“
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„Bedarfsorientierte Mindestsicherung“
macht alles besser?

� es gibt in allen Bundesländern schwere, z.T. rechtswidrige Mängel im 
Sozialhilfe-Vollzug, wobei zwischen d. Bundesländern u. auch 
innerhalb eines Bundeslandes große Unterschiede bestehen.

� gibt es neben der 15a-Vereinbarung und den neuen Sozialhilfe-
Landesgesetzen nicht auch eine grundlegende Reform des 
Vollzugswesens, dann bleiben die Verbesserungen der 
„Bedarfsorientierte Mindestsicherung“ gegenüber der „Sozialhilfe alt“
über weite Strecken ein Papiertiger.
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BMS = Massive 
Leistungsverbesserung?

„Warum in Zeiten der Finanznot des Staates eine solche neue, kostspielige 
Sozialleistung eingeführt werden soll, wird von Kleinverdienern kaum 
verstanden. Reicht nicht die Sozialhilfe, können wir uns das überhaupt leisten?“

Quelle: Entwürfe f. die Mindestsicherungsgesetze f. Wien und NÖ, Entwürfe f. neue Richtsatzverordnung f. NÖ

Fußnoten:

1 Nicht-Dauerunterstützte: dh., Leistungen mit Rechtsanspruch laut Richtsatzverordnung, maximal mögliche Höhe 
(dh., volle Leistung f. Wohnen), inklusive Heizbeihilfen (umgerechnet auf Jahreszwölftel).



Kamingespräch “Mit Fakten gegen Mythen”, 10.8.2010, Kargl & Schürz 10

2 „Dauerleistung“ meint je nach Bundesland sehr Verschiedenes:
• in Wien erhalten Personen, die entweder das gesetzliche Pensionsalter überschritten haben oder mindestens 6 

Monate nicht erwerbsfähig sind (künftig in BMS: 12 Monate), einen monatlichen Zuschlag zum Richtsatz, sowie 
2x jährlich eine Sonderzahlung (Höhe: jeweiliger Richtsatz + Zuschlag). 

• in NÖ gibt es keinen Zuschlag, aber eine 13. und 14. Leistung für alle Sozialhilfe-BezieherInnen
(„Bekleidungsbeihilfe“), in Höhe des jeweiligen Richtsatzes, also auch für Kinder

3 Annahme: es liegt ein ganzjähriger Bezug von Sozialhilfe vor, dh., 2 Sonderzahlungen werden bezogen.

4 unterschiedliche Leistungshöhen: Die unterschiedlichen BMS-Werte für gleiche Familienkonstellationen in Wien und 
NÖ erklären sich dadurch

• dass Kinder unterschiedlich gewichtet werden: in Wien stehen Minderjährigen 18% des Ausgangswertes (2010: 
744 €) zu, in NÖ 23%. 

• dass es bundesland-spezifische Regelungen bzgl. Dauerleistungen gibt: in NÖ werden sie abgeschafft (dh., 
Entfall der Bekleidungsbeihilfe), in Wien in modifizierter Form beibehalten

5 Mietbeihilfe:

• Der Entwurf für das Wiener Mindestsicherungsgesetz beinhaltet auch eine mit Rechtsansprüchen ausgestattete 
Mietbeihilfe. Die Höhe ist noch nicht bekannt – ein Entwurf für die Richtsatzverordnung liegt nicht vor. Die 
maximal mögliche Leistung im Rahmen der Wr. BMS ist deshalb noch unbekannt.

• Das Land NÖ sieht keine zusätzlichen Leistungen für das Wohnen vor, sonstige Leistungen für das Wohnen 
werden angerechnet.

6 in NÖ wird es keine Dauerunterstützten mehr geben, und damit keine eigenen Leistungshöhen.
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BMS = Massive 
Leistungsverbesserung?
� Die Beispiele Wien und NÖ zeigen: Ob und für wen die BMS 

Verbesserungen in Hinblick auf die Leistungshöhe bringt, wird je 
nach Bundesland u. Haushaltszusammensetzung verschieden 
sein und kann derzeit nicht abschließend eingeschätzt werden, 
denn:

� die Länder können gemäß 15a-Vereinbarung zusätzliche Leistungen 
für das Wohnen gewähren, wenn der Wohnbedarf durch die Leistungen 
der BMS nicht ausreichend abgedeckt wird. Der Gesetzesentwurf für 
Wien sieht eine solche mit Rechtsanspruch ausgestattete „Mietbeihilfe“
(mit derzeit noch unbekannten Richtsätzen) vor, der Gesetzesentwurf 
für NÖ nicht.

� Zudem enthält die 15a-Vereinbarung ein Verschlechterungsverbot, 
wonach „das derzeit bestehende haushaltsbezogene Leistungsniveau 
durch die in Umsetzung dieser Vereinbarung erlassenen Regelungen
nicht verschlechtert werden“ darf. Im Gesetzesentwurf für NÖ ist ein 
Verschlechterungsverbot nur als Übergangsregel enthalten. In Wien ist 
ein solches gar nicht vorgesehen.
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Können wir uns das überhaupt leisten?

� Ausgaben für offene Sozialhilfe 2007:

• Geldleistungen (Richtsatzleistungen, Mietbeihilfen,
Geldaushilfen zur Sicherung d. Lebensbedarfs): 328 Mio. €

• Krankenhilfe: 126 Mio. €
• Sonstiges (Hilfen zur Erziehung, Hilfe in besonderen
• Lebenslagen, Bestattungskosten …) 100 Mio. €

554 Mio. €

554 Mio. € = 0,75% an Gesamtsozialausgaben 2007 (73.481 Mio. €)

243 Mio

16,8 Mio23,9 Mio

45,1Mio44,8 Mio
32,6 Mio

3,2 Mio

34,3 Mio
29,7Mio

Burgen-
land

Kärnten NÖ OÖ Salzburg Steier-
mark

Tirol Vorarlberg Wien

Quelle: Statistik Austria 
(Sozialhilfe-Statistik, ESSOSS
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Können wir uns das überhaupt leisten? (2)

� Budgetierte Zusatz-Kosten für BMS (2011):

• Länder: Deckelung der Nettozusatzkosten d. Länder
(inkl. Städte u. Gemeinden): max. 50 Mio €

ein einzelnes Land: max. 30 Mio €

Überschreitung löst Verhandlungsmechanismus aus.
Ziel: Rückführung der Kosten.

• Bund: Verbesserungen bei Notstandshilfe
(Ergänzungsbetrag, Anrechnung 
PartnerInnen-Einkommen): 107 Mio €
Ausfallshaftung Krankenversicherung: 22 Mio €
Ausgleichszulage: Anhebung Erhöhungs-
betrag f. Kinder  2 Mio €

Quelle: Begutachtungsentwürfe f. d. entsprechenden Gesetze u. 15a-Vereinbarung
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BMS: Können wir sie uns 
überhaupt leisten?

� Die Ausgaben für offene Sozialhilfe in Österreich waren 2007 sehr 
niedrig: sie belaufen sich auf 0,75% der Gesamt-Sozialausgaben. Für 
die „Kernleistungen“ der Sozialhilfe (Leistungen zur materiellen 
Existenzsicherung, auf die ein Rechtsanspruch besteht) wurden 
umgerechnet 0,45% ausgegeben.

� Die Ausgaben f. Sozialhilfe verteilen sich sehr ungleich auf die 
einzelnen Bundesländer: am höchsten sind sie in Wien (51% der 
Gesamtausgaben, am niedrigsten im Burgenland (1% der Gesamt-
ausgaben).

� Für die BMS wurden Mehrkosten in der Gesamt-Höhe von 181 Mio €
budgetiert. Das ist gemessen an den derzeitigen Ausgaben beachtlich 
(+ 33% gegenüber 2007). Gemessen an den Gesamt-Sozialausgaben 
(2007) entspricht diese Summe allerdings nur 0,25%. 
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Mythen zum Transferkonto

� viele Haushalte sind Nutznießer des Sozialstaates, 
ohne via Steuern etwas beizutragen

� Österreich, ein Beihilfen-Paradies

� Wer Sozialhilfe bezieht, erhält zusätzlich noch eine 
Reihe weiterer bedarfsgeprüfter Leistungen
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Kein steuerlicher Beitrag?
„Zurzeit zahlen 2,7 Millionen Österreicher keine Lohn- oder 
Einkommenssteuer. (…) Es soll aber nicht so sein, dass jene, 
die Steuern zahlen, am Ende des Tages weniger Einkommen 
haben als jene, die keinen steuerlichen Beitrag leisten.“

100%6%43%51%Anteil in %

2.397.577142.411 1.038.941 1.216.225 SUMME

124.674 1.018.898 426.944 Steuer = 0

17.737 20.043 789.281 Fälle mit 
Steuergutschrift

Selbständige

ohne nichtselb-
ständige Einkünfte

Pensionist-
Innen

(auch in Verbindung 
mit selbständigen 

Einkünften)

Arbeitnehmer-
Innen

(auch in Verbindung 
mit selbständigen 

Einkünften)

Quelle: Integrierte Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2006, Statistik Austria

Wie viele der 2006 grundsätzlich Lohnsteuer Pflichtigen zahlten 2006 keine Lohnsteuer?
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äquivalente Anteile am Steuer-Aufkommen versus
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Quelle: WIFO



Kamingespräch “Mit Fakten gegen Mythen”, 10.8.2010, Kargl & Schürz 18

Man zahlt nicht nur Lohnsteuer …

Die Gesamtsteuerbelastung der Unselbständigen-
Haushalte umfasst neben Lohn- bzw. 
Einkommenssteuer auch

� Sozialversicherungs-Beiträge der 
ArbeitnehmerInnen

� Indirekte Steuern: MwST, Verbrauchssteuern
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Gesamt-Steuerbelastung der 
Unselbständigenhaushalte
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Nach Lohneinkommen und Lohneinkommen + Sozialleistungen 2005 
(Äquivalente Abgaben nach Bruttoäquivalenzeinkommen)

Quelle: WIFO
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Kein steuerlicher Beitrag?

� 43% der 2,7 Mio. Personen, die bei grundsätzlicher Lohnsteuer-
pflichtigkeit keine Lohnsteuer zahlen, sind PensionistInnen. Die 
Transferkonto-Debatte dreht sich aber um die Haushalte von Personen 
im erwerbsfähigen Alter. Es wird also mit falschen Zahlen 
argumentiert.

� Ein niedriges individuelles Erwerbseinkommen führt nicht 
automatisch zu Ansprüchen auf bedarfsgeprüfte Sozialleistungen, 
denn diese setzen Bedürftigkeit auf Ebene des Haushaltes voraus. 

� Der Lohnsteuer-Beitrag der unteren Einkommensgruppen wird in 
der Debatte einseitig dargestellt: tatsächlich zahlen die obersten 
30% der Haushalte zwei Drittel des Lohnsteueraufkommens. Betrachtet 
man hingegen, wie hoch der Beitrag gemessen am Lohn ist, zeigt sich 
eine weitgehend proportionale Belastung (z.B. unterstes Zehntel: erhält  
3,2% der Löhne und zahlt 3,7% an Lohnsteuer).

� Steuerlicher Beitrag: beschränkt sich nicht auf Lohnsteuer. Blick auf 
Gesamtsteuerbelastung zeigt: einnahmenseitig so gut wie keine 
Umverteilung in Ö.
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Österreich, 
ein Beihilfen-Paradies?

Wie viel wird in Österreich für „bedarfsgeprüfte 
Sozialleistungen“ ausgegeben?

= 7% an allen Sozialleistungen

= 5.303 Mio. EUR

Quelle: ESSOSS-Datenbank, Statistik Austria

„Zurzeit zahlen 2,7 Millionen Österreicher keine Lohn- oder 
Einkommenssteuer. Diese Gruppe ist jedoch Empfänger zahlreicher 
einkommensabhängiger Beihilfen und Sozialleistungen ihrer 
Gemeinde, des Landes und des Bundes.“
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Bedarfsgeprüfte Leistungen im Detail:

GEMEINDE-LEISTUNGEN

� Krankenhilfe der Sozialhilfeverbände Oberösterreich 
und Steiermark

� Behindertenhilfe (stationäre Unterbringung, 
Beschäftigungstherapie)

� Unterbringung in Altenwohn- und Pflegeheimen auf 
Kosten der Sozialhilfe

� Diverse soziale Dienste (Heimhilfe, Essen auf 
Rädern, …) auf Kosten der Sozialhilfe

� Tagesheimstätten

� Unterbringung von Säuglingen und Kindern in 
Säuglingsheimen, Kinderheimen, Kindererhol-
ungsheimen und Erziehungsheimen sowie bei 
Pflegeeltern

� Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe

� Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem 
Opferfürsorgegesetz, Flüchtlingshilfe, diverse 
sonstige Hilfen und Maßnahmen

BUNDES-LEISTUNGEN

� Ausgleichszulagen der gesetzlichen 
Pensionsversicherung

� Notstandshilfe u. Sondernotstandshilfe

� (Mutter-Kind-Pass-Bonus)

� Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld

� Familienhärteausgleich

� Wohnbeihilfen

� Eigenmittelersatzdarlehen: Zinsentgang durch 
ermäßigten Zinssatz

� Mietzinsbeihilfen

� Flüchtlingsbetreuung u. Integration inkl. 
Bundesasylamt

� Telefon- und Rundfunk- sowie ÖBB- und Postbus-
Gebührenbefreiungen 

� Unterstützungsfonds für Behinderte

� Hilfsfonds für WiderstandskämpferInnen

� Studienbeihilfen, Schülerbeihilfen

Quelle: ESSOSS-Datenbank, Statistik Austria
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� Finanzielle Unterstützung von Familien: Familienförderung, 
Familienbeihilfe, Familienzuschuss, Kinderbetreuungszuschuss, 
Erziehungszuschuss

� (Sonstige) Finanzielle Unterstützung von studierenden Müttern, von 
Alleinerzieherinnen

� Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Heimen (Kinder-
und Jugendheime, Erziehungsheime), in Wohngemeinschaften und 
bei Pflegeeltern (im Rahmen der Jugendwohlfahrt)

� Familienhilfe und Familienintensivbetreuung, Kinderpflege

� Hilfe für Familien (in Form von Darlehen), Förderaktion Familienauto

� Sondernotstandshilfe (Wien)

� Start/Jobchance

� Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung

� Übernahme der Wohnungskosten im Rahmen der Sozialhilfe 
(Mietzinsbeihilfe, Mietbeihilfe, Mietzuschuss)

� Dauerunterstützungen(-leistungen), laufende Unterstützungen (in 
Form von Barleistungen) im Rahmen der Sozialhilfe

� Einmalige Unterstützungen, Aushilfen (in Form von Barleistungen) 
im Rahmen der Sozialhilfe, Hilfe in besonderen Lebenslagen 
(Sozialhilfe)

� Unterbringung in Sozial- und Frauenhäusern, in Gasthäusern

� Verpflegskosten für Süchtige in Alkohol- und Drogenent-
wöhnungsanstalten, sozialtherapeutische Maßnahmen für 
Obdachlose

� Flüchtlingshilfe inkl. Grundversorgung für hilfs- und schutz-
bedürftige Fremde, und diverse Unterstützungen im Rahmen der 
Sozialhilfe (Bekleidung, Heizkostenzuschüsse, Brennmittelaktion, 
wirtschaftliche Lebensgrundlagen), Förderung 
Hausstandsgründungen

� Stationäre Krankenhilfe im Rahmen der Sozialhilfe, der 
Behindertenhilfe (Heilbehandlung) und der Jugendwohlfahrt 
(Behandlung und Unterbringung in allgemeinen Krankenhäusern 
und speziellen stationären Einrichtungen)

� Ambulante Krankenhilfeleistungen im Rahmen der Sozialhilfe, der 
Behindertenhilfe und der Jugendwohlfahrt (ärztliche Behandlung, 
psychosoziale Betreuung, Heilbehandlung, Hauskrankenpflege 
udgl.)

� Diverse sonstige Leistungen im Rahmen der Krankenhilfe 
(Heilbehelfe, Hilfsmittel, Transporte) und Krankenhilfeleistungen

� Unterbringungs- und Verpflegskosten in Heimen der Behinderten-
hilfe, Beschäftigungstherapie, Hilfe zur sozialen Eingliederung, Hilfe 
zur Unterbringung

� Lebensunterhalt und persönliche Hilfen, Hilfe zum Lebensunterhalt, 
soziale Betreuung und Pflege, ambulante und mobile Pflege, 
ambulante Hilfe zur sozialen Eingliederung, Fahrten-dienste, 
Fahrtbegünstigungen, Übernahme von Transportkosten

� Berufliche Eingliederung (Hilfe zur beruflichen Eingliederung), 
Rehabilitation in Anstalten und Heimen, Berufseingliederungs- und 
Beschäftigungstherapiekurse

� Erziehung und Schulbildung, Frühförderung, Hilfsmittel, Körper-
ersatzstücke, orthopädische Versorgung, diverse soziale Dienste, 
(sonstige) Eingliederungsmaßnahmen(-hilfen)

� (Stationäre und teilstationäre) Unterbringung und Verpflegung in 
Altenwohn- und Pflegeheimen

� Ambulante soziale Dienste, ambulante Pflege, Hilfe für betagte 
Menschen, Heimhilfe, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Essen 
auf Rädern

� Erholungsaktionen

� Übernahme der Bestattungskosten im Rahmen der Sozialhilfe

LANDES-LEISTUNGEN
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Bedarfsgeprüfte Geldleistungen u. 
Begünstigungen an Privathaushalte, 2008, 
im Sinne der Transfer-Konto-Debatte (1)

Ausgaben 
2008, in Mio. €

BUND

35,2Mietbeihilfen

163,8Geldaushilfen

19,6Sonstiges (z.B. Hilfen in besonderen Lebenslagen, 
Bestattungskosten)

GEMEINDEN
--Laufende u. einmalige Geldleistungen – bei Landes-Sozialhilfe-

Leistungen erfasst.
Sozialhilfe

128,7RichtsatzleistungenSozialhilfe an Privathaushalte –
Geldleistungen (Zahlen für 2007!)

1,9Mietzinsbeihilfe

263,9WohnbeihilfeWohnen:

8,6sonstige Sachleistungen der Familienförderung (z.B. Darlehen) 

3,2Spezielle finanzielle Unterstützung von studierenden Müttern 
und von AlleinerzieherInnen

75,3Familien-, Kinderbetreuungs- und ErziehungszuschüsseFamilienleistungen:

LÄNDER

1,5Familienhärteausgleich

84,7Zuschuss zum KinderbetreuungsgeldFamilienleistungen:

625,9NotstandshilfeAMS-Leistungen:

208,4StudentInnenbehillfen

39,3SchülerInnenbeihilfenSchülerInnen- und 
StudentInnenbeihilfen:

34,0ÖBB, Postbus, Telefon, Fernsehen
u. Rundfunk, soweit bedarfsgeprüft

Gebührenbefreiungen :

Quelle: ESSOSS-Datenbank, Sozialhilfe-Statistik (beides: Statistik Austria)
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Bedarfsgeprüfte Geldleistungen u. 
Begünstigungen an Privathaushalte, 2008, 
im Sinne der Transfer-Konto-Debatte (2)

35%
Anteil der Transfer-Konto-Debatten-Sozialleistungen an allen 
bedarfsgeprüften Sozialleistungen (5.303 Mio. €):

2,4%
Anteil der Transfer-Konto-Debatten-Sozialleistungen an allen in 
ESSOSS erfassten Sozialleistungen (77.314,2 Mio. €)

1,6%

Anteil der Transfer-Konto-Debatten-Sozialleistungen an allen in 
ESSOSS erfassten Sozialleistungen (77.314,2 Mio. €), wenn die 
Notstandshilfe nicht mitgerechnet wird: 

1.855 Mio €
SUMME der Bundes-, Landes- und Gemeinde-
leistungen, um die sich die Transfer-Konto-Debatte 
dreht*:

*  Nicht alle Sozialleistungen im weiteren Sinn werden von ESSOSS erfasst (z.B. 
Bildungs-Ausgaben, Wohnbauförderung)
Im Rahmen der Transferkonto-Debatte diskutiert, aber hier fehlend: Pendlerpauschale
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Österreich,
ein Beihilfen-Paradies?
� Die Behauptung, es gäbe in Österreich „zahlreiche einkommens-

abhängige Beihilfen und Sozialleistungen“ von Gemeinden, Land und 
Bund, ist ein Mythos: nur 7% der Sozialausgaben in Ö. entfallen auf 
„bedarfsgeprüfte Sozialleistungen“.

� Eine nähere Betrachtung zeigt außerdem, dass unter diesem Titel 
sehr unterschiedliche Leistungen zusammengefasst sind: Die 
„bedarfsgeprüften Sozialleistungen“ enthalten z.B. auch Leistungen an 
spezifische Gruppen (z.B. Menschen mit Behinderungen, Flüchtlinge) 
oder für spezifische Bedürfnisse (z.B. Wohnungslosigkeit, Pflege-
bedarf).

� Betrachtet man nur die Leistungen, um die sich die Transferkonto-
Debatte dreht – also Leistungen an Haushalte von Personen im 
erwerbsfähigen Alter, die das Ziel haben, das Haushaltseinkommen zu 
erhöhen – wird klar, dass dafür nur 2,4% der Sozialausgaben
verwendet werden. Berücksichtigt man die Versicherungsleistung 
„Notstandshilfe“ nicht, sind es überhaupt nur 1,6%.
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Sozialhilfe und zusätzlich noch eine 
Reihe weiterer bedarfsgeprüfter 
Leistungen?

„Einsatz der eigenen Mittel“ als zentraler Grundsatz in der 
Sozialhilfe:

„Der derzeit in allen Sozialhilfegesetzen zugrunde gelegte Einkommensbegriff ist 
ein umfassender. Es sind daher auch ohne ausdrückliche Anführung, dass zu den 
einzusetzenden eigenen Mitteln das gesamte Einkommen zählt (…), durchwegs 
grundsätzlich alle Einkünfte zu berücksichtigen, die einer Hilfe suchenden Person 
tatsächlich zufließen. (…)“

Pfeil, Walter (2001): Vergleich der Sozialhilfesysteme der österreichischen Bundesländer, 
S. 148

“Gerade bei der Mindestsicherung wäre es interessant, 
hier einen ersten Schritt Richtung Transparenzkonto zu 
setzen und Verknüpfungen herzustellen."
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Sozialhilfe & bedarfsgeprüfte Leistungen? (2)

� „Einkünfte aus unselbstständiger Arbeit 
(Erwerbseinkommen): (…)

� Einkünfte aus Werkverträgen (ausgenommen 
neue Selbstständige) und aus freiberuflichen 
Tätigkeiten (ausgenommen freiberufliche 
KünstlerInnen)

� Einkünfte neuer Selbstständiger, freiberuflicher 
KünstlerInnen, TaxifahrerInnen, MarktfahrerInnen, 
Zeitungskolpoteure: bei Neuantragstellung keine 
Unterstützung möglich (…)

� Einkünfte aus selbstständiger Arbeit: keine 
Unterstützung möglich (…)

� Einkünfte aus Vermietung (Untervermietung) und 
Verpachtung sowie Kapitaleinkünfte abzüglich 
anfallender Abgaben und nachgewiesener 
Aufwendungen

� Leistungen des AMS: (…)

� Leistungen der Gebietskrankenkasse: (…)

� Leistungen des Finanzamtes: (…)

� Leistungen der Pensionsversicherungsanstalten

� Leistungen der AUVA 

� Alimente bis zur Volljährigkeit (…)

� Unterhaltszahlungen von getrennt lebenden oder 
geschiedenen EhepartnerInnen: (…)

� Freiwillige Geldleistungen (…)

� Sonstige Beihilfen: Wohnbeihilfe, Mietzinsbeihilfe, 
Studienbeihilfe und Stipendien für werdende 
Mütter, Besondere Schulbeihilfe für den Besuch 
einer höheren Schule, Familienhospizkarenzgeld, 
magistratisches Pflegegeld (ist als Einkommen 
der Minderjährigen anzurechnen; Vorgangsweise 
analog zur Anrechnung von Alimenten)

� Leibrenten (Geldleistungen bzw. Wohnrecht): 

� Erlöse aus Vermögensverwertungen abzüglich 
anfallender Abgaben und nachgewiesener 
Aufwendungen und des anrechenfreien Betrages 
(…)“

Beispiel: Anrechenbare Einkommen im Rahmen der Wiener 
Sozialhilfe

Quelle: Interne Richtlinien (Stand: Februar 2007), Dezernat Sozialarbeit & Sozialhilfe, MA 15 (derzeit: MA 40)
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Sozialhilfe = missbrauchsanfällig? 

Quelle: Auszug aus dem aktuellen Wiener Sozialhilfe-Antragsformular

“Sozialmissbrauch gibt es, leider! 
Auch die geplante Grundsicherung lädt zum Sozialbetrug ein.“
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Sozialhilfe und zusätzlich noch eine 
Reihe weiterer bedarfsgeprüfter 
Leistungen?

� schon jetzt gilt (und gilt unter der BMS weiterhin): bis auf 
wenige explizit ausgenommene Leistungen wird jedes 
Einkommen auf die Sozialhilfe-Leistung angerechnet

� Sozialhilfe-BezieherInnen sind gläserne Menschen –
es gibt umfangreiche Amtshilfe-Regelungen, Verknüpf-
ungsanfragen an das Zentrale Melderegister, …

� Das Transferkonto kann keinen Wissenszugewinn 
schaffen
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Mythen zur Armutsmessung

� Laut Armutsstatistik arm zu sein, heißt nicht 
unbedingt, Mangel zu leiden
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Arm gerechnet?

Wie wird Armut in der Armutsberichterstattung Österreichs bzw. der 
EU definiert?

• Armutsgrenze laut EU-SILC: 60% des Medians des 
Äquivalenz-Einkommens

• Gewichtungsfaktoren: 1 erwachsene Person (>14 Jahre): 1, 
jede weitere erwachsene Person: 0,5, jedes Kind: 0,3

„Armutsgefährdet ist in unserer Statistik, wer um 40 Prozent weniger 
verdient als dass Medianeinkommen (…). Es ist legitim, Armut so zu 
definieren. (…). Eines sollte man aber nicht tun: so tun, als wäre der 
Kampf gegen Ungleichheit dasselbe wie der Kampf gegen Armut.“
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Arm gerechnet? (2)

Armutsgrenzen f. verschiedene Haushalte, 
EU-SILC 2008 (Datenbasis: 2007)

1.997 €Paar + 2 Kinder

1.712 €Paar + 1 Kind

1.522 €AlleinerzieherIn + 2 Kinder

1.236 €AlleinerzieherIn + 1 Kind

1.427 €Paar

951 €1 Person

Quelle: Statistik Austria
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Referenz-Budgets der ASB-Schuldnerberatungen:

Quelle: ASB-Schuldnerberatungen GmbH, im Erscheinen, Kontakt: www.schuldenberatung.at
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Arm gerechnet?

� Die Armutsberichterstattung auf Basis von EU-SILC basiert 
auf einer relativen Definition von Armut und misst, wie 
ihr „vorgeworfen“ wird, tatsächlich Ungleichheit.

� Im Vergleich zu den Ergebnissen von Warenkorb-
Modellen, die die realen Kosten einer bescheidenen, aber 
angemessenen Lebensführung ermitteln, nehmen sich die 
EU-SILC-Armutsgrenzen entschieden zu niedrig aus.
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Explodierende Sozialausgaben

� Die Sozialquote explodiert

� Die Sozialhilfe-Ausgaben explodieren
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Explodierende Sozialquote?

19.808

27.496

35.505

58.991
63.888

66.195
68.269

70.500
73.053

75.801
79.776

50.378

1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Sozialausgaben in Mio. €

25,9% 28,3%28,0%28,5%28,9%29,3%29,6%29,2%28,4%28,9%26,1%26,6%

„Sozialausgaben explodieren. 
Der Staat gibt immer mehr Geld für 
Sozialleistungen aus.“

Sozial-
quote
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Explodierende Sozialquote?

� In absoluten Zahlen sind die Sozialausgaben seit 1980 
massiv gestiegen. Gemessen am Anteil des BIP jedoch 
nicht.
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Explodierende Sozialhilfe-Kosten?

„Teure Sozialhilfe stürzt Gemeinden in die Krise“

Quelle: Sozialhilfe-Statistik, Statistik Austria
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Explodierende Sozialhilfe-Kosten?

Quelle: Sozialhilfe-Statistik, Statistik Austria
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Explodierende Sozialhilfe-Kosten?

* eventuell Teile der Kosten f. Unterbringung in Pflegeheimen inkludiert.

Quelle: Sozialhilfe-Statistik, Statistik Austria
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Entwicklung d. BezieherInnen von 
offener Sozialhilfe



Kamingespräch “Mit Fakten gegen Mythen”, 10.8.2010, Kargl & Schürz 43

Explodierende Sozialhilfe-Kosten?

� Aus dem Sozialhilfe-Budgets werden diverse Leistungstypen
finanziert – es gilt also, die einzelnen Leistungsbereiche auseinander 
zu halten.

� die Ausgaben für offene Sozialhilfe (= an Privathaushalte) entwickeln 
sich vergleichsweise moderat. 

� die durchschnittlichen Ausgaben f. BezieherInnen offener 
Sozialhilfe sind niedrig. Am höchsten sind sie laut Statistik in 
Kärnten, es bestehen aber Zweifel an der Datenqualität.  Am zweit-
höchsten sind sie on OÖ (631 € pro Person u. Monat), am niedrigsten 
in Vorarlberg (164 €).

� Von den Ausgaben f. offene Sozialhilfe wird wiederum nur ein Teil für 
den Lebensbedarf ausgegeben. Am höchsten sind die durch-
schnittlichen Ausgaben f. den Lebensbedarf pro Person u. Monat in OÖ
(395 € pro Person u. Monat), am niedrigsten in Vorarlberg (113 €).

� Die Zahlen f. Wien verzerren das Bild f. Gesamt-Österreich: Wien = 
58% d. BezieherInnen offener Sozialhilfe, 51% der Ausgaben f. offene 
Sozialhilfe
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Mythen zu Erwerbsarbeit und Armut

� Erwerbsarbeit schützt vor Armut
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Erwerbsarbeit schützt vor Armut?

Niedriglohn = weniger als 2/3 des nationalen Median-Bruttolohns 
aller Vollzeitbeschäftigten (Def. der OECD)

1.218,60 €7,65 €Niedriglohn

1.827,90 €11,48 €Median

Brutto-Monats-
Einkommen

Brutto-
Stunden-

lohn

24% der Frauen und 7% der Männer arbeiten zu Niedriglöhnen

Quelle: Statistik Austria, WIFO (Käthe Knittler)

„Ein Arbeitsplatz ist wahrscheinlich der beste Schutz gegen Armut
und Ausgrenzung.“

Wo lagen die Niedriglohngrenzen für das 
Jahr 2006?



Kamingespräch “Mit Fakten gegen Mythen”, 10.8.2010, Kargl & Schürz 46

NiedriglöhnerInnen gemessen am 
Brutto-Stundenlohn,  nach Branchen
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Wie viele Prozent der Erwerbstätigen bzw. der 
Erwerbslosen (jeweils: 20-64 Jahre) lebten 2007 in 

einem Haushalt, dessen Einkommen unter der 
Armutsgrenze lag?

6% 5%
9%

15%

23%

51%

ganzjährig
erwerbs-tätig

davon:
Vollzeit

davon:
Teilzeit

erwerb
slos:1-5
Monate

erwerbslos:
6-11 Monate

erwerbslos:
ganzjährig

ERWERBSTÄTIGE ERWERBSLOSE
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Wie viele erwerbstätige bzw. erwerbslose 
Personen (jeweils: 20-64 Jahre) lebten 2007 in 
einem Haushalt, dessen Einkommen unter der 

Armutsgrenze lag?
181.000

129.000

52.000
39.000

25.000

52.000

ganzjährig
erwerbs-

tätig

davon:
Vollzeit

davon:
Teilzeit

arbeitslos:  
1-5 Monate

arbeitslos:  
6-11

Monate

arbeitslos:
ganzjährig

ERWERBSTÄTIGE ERWERBSLOSE
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Wie weit lag das verfügbare Einkommen der 
Haushalte von einkommensarmen Erwerbstätigen 
bzw. Erwerbslosen (jeweils: 20-64 Jahre) unter der 

der Armutsgrenze? (in % der Armutsgrenze)

17%
15%

21%
23% 22% 21%

ganzjährig
erwerbs-

tätig

davon:
Vollzeit

davon:
Teilzeit

arbeitslos:  
1-5 Monate

arbeitslos:  
6-11 Monate

arbeitslos:
ganzjährig

ERWERBSTÄTIGE ERWERBSLOSE
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Erwerbsarbeit 
schützt vor Armut?

� „Armut trotz Arbeit“ ist in Österreich Realität: das gilt 
auf der Ebene der Personen-Einkommen genauso wie auf 
Ebene der Haushaltseinkommen.
(auch wenn ein niedriges Personen-Einkommen nicht notwendiger-
weise zu Einkommensarmut auf Haushaltsebene führt und vice versa)

� Ganzjährig erwerbstätige Personen stellen mit 18% 
einen großen Anteil derer, die auf Haushaltsebene von 
Einkommensarmut betroffen sind.
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Kontakt

martina.kargl@caritas-wien.at

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


